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§ 21e KDV 1967 Erteilung einer EG-
Betriebserlaubnis nach einer

Einzelrichtlinie

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Auf das Verfahren zur Erteilung einer EG-Betriebserlaubnis nach einer Einzelrichtlinie sind die Bestimmungen
des § 21b sinngemaR anzuwenden. Dem Antrag sind die in der jeweiligen Richtlinie angefUhrten Unterlagen,
Angaben, Muster und Prufberichte eines technischen Dienstes anzuschlieRen.

2. (2)Das Genehmigungsverfahren ist gemaf den Bestimmungen der jeweiligen Einzelrichtlinie vom Bundesminister
fur offentliche Wirtschaft und Verkehr durchzufuhren.

3. (3)Die Genehmigung wird erteilt, wenn alle in der Einzelrichtlinie enthaltenen Vorschriften erfullt werden und die
Verkehrs- und Betriebssicherheit durch diese technische Einheit nicht beeintrachtigt wird.

In Kraft seit 01.12.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/21b
file:///

	§ 21e KDV 1967 Erteilung einer EG-Betriebserlaubnis nach einer Einzelrichtlinie
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


